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Ladung zum heutigen Termin

• Fristgerecht
2 Wochen vor dem heutigen Termin

• Formgerecht
Ladung durch öffentliche Bekanntmachung
Ausreichender Hinweis auf den Inhalt 
des heutigen Termins

07.02.2020 im
Mitteilungsblatt der 
VG Traben-Trarbach



Ablauf der heutigen Veranstaltung

Was ist die Teilnehmergemeinschaft?

Wahl des Vorstands der 
Teilnehmergemeinschaft

Konstituierende Sitzung des Vorstands
mit Wahl des Vorsitzenden



Was ist die 
Teilnehmergemeinschaft?



Die Teilnehmergemeinschaft (TG) …

… wird gebildet durch die Eigentümer von 
Grundstücken und Erbbauberechtigte im 
Flurbereinigungsgebiet

… entsteht mit dem Flurbereinigungsbeschluss 
kraft Gesetzes

… steht unter der Aufsicht der Flurbereinigungsbehörde
… ist Körperschaft öffentlichen Rechts

= juristische Person



Die Teilnehmergemeinschaft
Körperschaft öffentlichen Rechts

• Die TG ist als juristische Person rechtsfähig und 
kann…

… Verträge abschließen.
… vor Gericht klagen.
… vor Gericht verklagt werden.

• Beispiel: Gebietskörperschaft
Bund, Länder, Kreis, Gemeinden, …
Mitglied ist, wer im Gebiet seinen Wohnsitz hat.

• Die TG ist Trägerin des Flurbereinigungsverfahrens .



Die Teilnehmergemeinschaft
Aufgaben

• Die TG ist Trägerin des Flurbereinigungsverfahrens .
 Bauträger

Herstellung der gemeinschaftlichen
und öffentlichen Anlagen

 Finanzierungsträger
Finanzierung der Ausführungskosten

• Aufgabenwahrnehmung durch den Verband der 
Teilnehmergemeinschaften Rheinland-Pfalz (VTG)



Die Teilnehmergemeinschaft
Verband der Teilnehmergemeinschaften

• Aufgabenwahrnehmung durch den Verband der 
Teilnehmergemeinschaften Rheinland-Pfalz (VTG)

• Bauausführung und öffentliche Auftragsvergabe
 eigener Maschinenpark
 spezielles Know-How 

• Kassen- und Buchführung
• Vorstand entscheidet über den Beitritt
• Informationen online unter: 

www.vtg-rlp.de



Der Vorstand der TG

• Die Teilnehmergemeinschaft wird durch einen Vorstand 
vertreten.

• Der Vorstand wird von den Teilnehmern gewählt.



Der Vorstand der TG
Aufgaben

• Führt die Geschäfte der TG und hat die gesetzlichen Aufgaben 
der TG auszuführen 

• Wahrnehmung der gemeinschaftlichen Angelegenheiten 
aller Teilnehmer

• Interessenvertretung gegenüber der Flurbereinigungsbehörde
• Ansprechpartner für die Flurbereinigungsbehörde
• Mitwirkung bei der Wertermittlung, beim Wege- und 

Gewässerplan, bei der Herstellung und Unterhaltung der 
gemeinschaftlichen Anlagen bis zur Übergabe

Keine Mitwirkung bei 
der Gestaltung der Landabfindung!



Der Vorstand der TG
Aufgaben des Vorsitzenden

• Der Vorstand wählt eines seiner Mitglieder zum 
Vorsitzenden und ein weiteres Mitglied zum 
stellvertretenden Vorsitzenden

• Ausführung der Vorstandsbeschlüsse
• Vertretung der TG gerichtlich und außergerichtlich
• Vertragsabschlüsse
• Recht des Vorstands auf Erteilung von Auskunft durch 

die Flurbereinigungsbehörde



Wahl des Vorstands der 
Teilnehmergemeinschaft



Wahl des Vorstands der Teilnehmergemeinschaft
§ 21 Abs. 1 Flurbereinigungsgesetz (FlurbG)

„Die Teilnehmergemeinschaft hat einen aus mehreren Mitgliedern 
bestehenden Vorstand.“
 Passiv wählbar jeder , nicht nur Teilnehmer
„Die Flurbereinigungsbehörde bestimmt die Zahl der Mitglieder.“
 Anzahl im Gesetz nicht festgelegt
 Abhängig von der Größe des Verfahrensgebiets 

oder Anzahl der beteiligten Gemeinden
Die Flurbereinigungsbehörde legt die Anzahl der Mitglieder des 
Vorstands auf 3 Mitglieder fest.



Wahl des Vorstands der Teilnehmergemeinschaft
Wahlberechtigung (§ 21 Abs. 3 FlurbG)

• Die Mitglieder des Vorstands werden von den im Wahltermin 
anwesenden Teilnehmern oder Bevollmächtigten gewählt.

• Jeder Teilnehmer oder Bevollmächtigte hat eine Stimme
- unabhängig von der Größe des Besitzes
- Bevollmächtigte auch dann, wenn sie mehrere Vollmachten erbringen

• Gemeinschaftliche Eigentümer gelten als ein Teilnehmer.
• Gewählt sind diejenigen, welche die meisten Stimmen erhalten.

- einfache relative Mehrheit
- 1 Wahlgang
- Reihenfolge der Gewählten nach Anzahl der Stimmen



Wahl des Vorstands der Teilnehmergemeinschaft
Wahlberechtigung (§ 21 Abs. 3 FlurbG)



Wahl des Vorstands der Teilnehmergemeinschaft
Wahlberechtigung (§ 21 Abs. 3 FlurbG)

• Die Mitglieder des Vorstands werden von den im Wahltermin 
anwesenden Teilnehmern oder Bevollmächtigten gewählt.

Eigentümer,
Erbbauberechtigte

Selbstkontrolle der 
Teilnehmerversammlung!

Rüge im Wahltermin!



Wahl des Vorstands der Teilnehmergemeinschaft
1 Stimmzettel = 1 Stimme (Angabe von max. 3 Kandidaten)

3

3



Wahl des Vorstands der Teilnehmergemeinschaft
Kandidatenliste/Stimmenauszählung



Wahl des Vorstands der Teilnehmergemeinschaft
Ausscheiden eines Vorstandsmitglieds

Mitglieder Stellvertreter

Nachrücker

1

2

3

1

2
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4

7



Wahl des Vorstands der Teilnehmergemeinschaft

Haben Sie noch Fragen?



Wahl des Vorstands der Teilnehmergemeinschaft
Wahlvorgang

• Form der Wahl (Beschluss durch die Teilnehmerversammlung)
• Wahlhelfer (Nominierung, Wahl durch Handzeichen)
• Kandidatenbenennung
• Stimmenabgabe
• Auszählen der Stimmen
• Annahme der Wahl
• Verpflichtung der Vorstandsmitglieder



Informationen online: www.dlr-mosel.rlp.de



Informationen online: www.dlr-mosel.rlp.de

Eingabe: 

Starkenburger Höhe



Ansprechpartner DLR
Durchwahlen (06531 / 956-…)

• Planung und Vermessung: Ewald Weck (-181)
Ludwig Kimmling (-128)

• Bautechnik: Stephanie Müller (-183)
• Landespflege: Walter Oeffling (0651 / 9776-227)
• Verwaltung: Anna Lehnen (-132)
• Gruppenleitung: Jan Schwarz (-125)

E-Mail: [vorname].[nachname]@dlr.rlp.de



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.

Jan Schwarz
DIENSTLEISTUNGSZENTRUM LÄNDLICHER RAUM MOSEL 
Abteilung Landentwicklung und ländliche Bodenordnung

Görresstraße 10
54470 Bernkastel-Kues
Telefon 06531 / 956-0
Telefax 06531 / 956-103
dlr-mosel@dlr.rlp.de
www.dlr-mosel.rlp.de


